
Der Aufbau vertikaler Kooperationsketten in der Landwirtschaft und Nah
rungsgüterwirtschaft mit Hilfe moderner Produktionsanlagen, die darauf ge
richtet sind, ständig höhere Produktionsergebnisse zu erzielen, setzt zunächst 
eine enge Verbindung der Agrarwissenschaft mit der landwirtschaftlichen 
Produktion8 voraus. Der notwendige wissenschaftliche Vorlauf muß mit den 
Bedürfnissen der Kooperationsketten in der Landwirtschaft in Übereinstim
mung gebracht werden. Es gilt, wissenschaftliche Erkenntnisse rasch in die 
landwirtschaftliche Praxis zu überführen. Auf diese Erkenntnisse gestützt, 
können Maßnahmen für die Strukturierung der Landwirtschaft und für die 
Entwicklung bestimmter landwirtschaftlicher Produktionszweige getroffen 
werden. Gleichzeitig muß aber gewährleistet sein, daß Bauwesen, Maschinen- 
und Anlagenbau unverzüglich die für die landwirtschaftliche Entwicklung 
erforderlichen industriellen Vorleistungen erbringen können. Das ist ein 
Hauptproblem.9 Auch dafür muß ein Forschungsvorlauf angestrebt werden. 
Es liegt also nahe, beginnend mit der Forschung und endend mit der Inbe
triebnahme der Produktionsanlagen eine ständige Abstimmung der den Zwei
gen vorgeordneten Organe herbeizuführen.
Die Notwendigkeit, in diesem Sinne sachliche Koordinierungen vorzunehmen, 
ist allgemein erkannt. § 6 der 7. DVO zum Vertragsgesetz hat die entsprechen
den Rechtspflichten formuliert. Es wird davon auszugehen sein, daß die Koor
dinierungsfunktion mit der Höherentwicklung der sozialistischen Landwirt
schaft weiter erheblich an Bedeutung gewinnt.10 In Theorie und Praxis wer
den jedoch hinsichtlich der Anwendung wirtschaftsrechtlicher Instrumente 
— also bezüglich der Methode — unterschiedliche Schlüsse gezogen. Beispiels
weise wird die Auffassung vertreten, daß diese Aufgaben vorrangig mit Hilfe 
von Wirtschaftsverträgen in der Kooperationskette der Betriebe selbst zu 
lösen seien. So fordern Cesarz und Quellmalz den Aufbau eines umfassenden 
Vertragssystems in der gesamten Reproduktionskette.11 Ein anderer Vor
schlag sieht vor, daß die den Zweigen vorgeordneten Organe Koordinierungs
vereinbarungen abschließen sollten.12 In diesem Falle hätten die Partner des 
Investitionsgeschehens ebenfalls Wirtschaftsverträge abzuschließen. Das 
würde bedeuten: Erstens, die Investbaukapazitäten beteiligen sich am Ver
tragssystem der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft zur Herstellung 
bestimmter Nahrungsgüter und können Glied eines Kooperationsverbandes 
werden, oder zweitens, die wirtschaftsleitenden Organe beider Zweige koor
dinieren ihre Pläne und regeln die gemeinsame praktische Zusammenarbeit 
mit dem Ziel, Objekt- oder auch programmweise den Verkauf und die Errich
tung landwirtschaftlicher Produktionsanlagen vorzubereiten. Das würde letzt
lich durch den Abschluß von Wirtschaftsverträgen — speziell von Investitions
leistungsverträgen — zwischen den Betrieben zu bewerkstelligen sein, die in-
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